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ABSCHNITT 1  Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktindentifikator
2073 Teerentferner

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Die Verwendung erklärt sich aus der Produktbezeichnung.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant igepa chemie GmbH
Straße/Postfach Mitterfeldstr. 7a
Nat.-Kenn./PLZ/Ort D-93077 Bad Abbach
E-Mail info@igepa-chemie.de
Telefon +49 (0) 9405 – 9525-0
Telefax +49 (0) 9405 – 9525-25
Datenblatterstellung info@chemieberatung.com

1.4 Notrufnummer
Giftnotruf Berlin  +49 (0) 30 – 30686 790 – Beratung auf Deutsch und Englisch.

ABSCHNITT 2  Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort  Gefahr

Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen /

internationalen Vorschriften.

Gefahr bestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB.

ABSCHNITT 3  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Dieses Produkt ist ein Gemisch.

3.2 Gemische
Kohlenwasserstoffe mit Zusätzen.
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Gefährliche Inhaltsstoffe
Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
EG-Nr.  919-164-8 CAS-Nr.  64742-82-1 Registrier-Nr.  01-2119473977-17
Anteil  > 90 %
Einstufung  Asp. Tox. 1; H304 – Aquatic Chronic 3; H412

(C16-C18)-Alkohole und C18-Alkohole, ungesättigt, ethoxyliert, propoxyliert (> 2,5 EO/PO)
EG-Nr.  932-102-4 CAS-Nr.  677026-24-3
Anteil  < 1 %
Einstufung  Skin Irrit. 2; H315 – Aquatic Acute 1; H400

Der Wortlaut der Einstufungskodierungen befindet sich in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4  Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von
Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen. Verursacht Depressionen des
Zentralnervensystems. Möglichkeit zur Entwicklung einer chemischen Pneumonitis.

Nach Einatmen Frischluft, bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt Benetzte Kleidung wechseln, betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt Bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken Mund ausspülen und Wasser trinken lassen, NICHT erbrechen lassen, Arzt rufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
CO2, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum oder Wassersprühstrahl.

Ungeeignete Löschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung zu Kohlenstoffmonoxid und organischen Spaltprodukten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Dicht schließender Brandschutzanzug mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

ABSCHNITT 6  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Ausgelaufenes Produkt ist rutschgefährlich. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitte 7, 8 und 13 beachten.
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ABSCHNITT 7  Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen,
trinken, rauchen. Nach Gebrauch die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen
vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser
kühlen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Stets in Behältern
aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 8  Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten (TRGS 900 Deutschland)
Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
EG-Nr.  919-164-8 CAS-Nr.  64742-82-1
AGW 300 mg/m3

Bemerkungen RCP-Methode

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände
waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter
Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftung sorgen.
Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
Gefahrstoffmenge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Atemschutz Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer
Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Augenschutz  Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Handschutz Handschuhe aus Nitrilkautschuk, PVC, Neoprenkautschuk. Die Auswahl eines geeigneten
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die genaue Durchbruchzeit ist
beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Körperschutz  Lösemittelbeständige Schutzkleidung und rutschfeste Stiefel verwenden.

8.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in Gewässer
gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 9  Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand  flüssig Farbe  gelblich Geruch  benzinisch

Schmelzpunkt/Schmelzbereich Nicht verfügbar.
Siedepunkt/Siedebereich 182-212 °C (Testbenzin)
Flammpunkt 65 °C
pH-Wert (Konzentrat) (bei T = 20 °C) Nicht anwendbar.
Entzündlichkeit Entzündbar.
Zündtemperatur 230 °C (Testbenzin)
Selbstentzündlichkeit Nicht anwendbar.
Brandfördernde Eigenschaften Nicht anwendbar.
Explosionsgefahr Nicht anwendbar.
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Explosionsgrenzen untere 0,6 Vol. - % (Testbenzin)
obere 6,1 Vol. - % (Testbenzin)

Relative Dichte (bei T = 20 °C) 0,8
Löslichkeit in H2O (bei T = 20 °C) Emulgierbar.
Dampfdruck (bei T = 20 °C) 150 Pa (Testbenzin)
Dampfdichte (Luft = 1) Nicht verfügbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Nicht verfügbar.
Viskosität (bei T = 20 °C) Dünnflüssig.
Lösemitteltrennprüfung Nicht anwendbar.
Lösemittelgehalt (VOC) 806 g/l
Verdunstungszahl Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10  Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

10.5 Unverträgliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Nur im Brandfall, siehe Abschnitt 5.2.

ABSCHNITT 11  Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
für Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
LD50 oral (Ratte) > 5.000 mg/kg
LD50 dermal (Kaninchen) > 2.920 mg/kg
LC50 inhalativ (Ratte) > 13,1 mg/l / 4 h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung
Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität
Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität
Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität
Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfügbar.
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Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sonstige Angaben
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen.

ABSCHNITT 12  Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Daphnientoxizität (daphnia magna) EL50 10 - 22 mg/l / 48 h
Algentoxizität (pseudokirchneriella subcapitata) EL50 10 - 100 mg/l / 72 h
Fischtoxizität (onchorhynchus mykiss) LL50 10 - 100 mg/l / 96 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Lösemittel sind leicht biologisch
abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulation möglich.

12.4 Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfüllt.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Produkt enthält keine Zusätze von halogenierten Kohlenwasserstoffen. Auslaufendes Produkt schädigt
Gewässer durch Sauerstoffzehrung und allgemeine Schadstoffbelastung. Trinkwassergefährdung bereits beim
Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13  Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Gefährlicher Abfall nach europäischem Abfallkatalog (2008/98/EG). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist,
müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. Nicht über das
Abwasser entsorgen.

Abfallschlüssel
20 01 13 Lösemittel.
15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe

verunreinigt sind.

ABSCHNITT 14  Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht anwendbar.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID / IMDG / IATA
Nicht anwendbar.

14.3 Transportgefahrenklasse(n)
Nicht anwendbar.

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar.

14.5 Umweltgefahren

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe
ADR/RID / IMDG / IATA Nicht anwendbar.
Marine Pollutant Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender
Siehe Abschnitte 6 - 8.
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14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15  Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Nennung in Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit
gefährlichen Stoffen
 Mengenschwellen für Stoffgruppe 34 beachten.

Richtlinie 1998/8/EG über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung)
Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen
Anwendbar.

Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen 
am Arbeitsplatz
Anwendbar.

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit
Anwendbar.

Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz
Anwendbar.

Deutsche Vorschriften
Technische Anleitung Luft Grenzwerte für organische Stoffe nach 5.2.5 beachten.
Wassergefährdungsklasse WGK 2 (wassergefährdend)
Lagerklasse nach TRGS 510 LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht LGK 3)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Merkblätter M 017 und M 050 der BG Chemie beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.
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ABSCHNITT 16  Sonstige Angaben

Wortlaut der Einstufungskodierungen nach Abschnitt 3
Asp. Tox. 1; H304 Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1; Kann bei Verschlucken und Eindringen in

die Atemwege tödlich sein.
Skin Irrit. 2; H315 Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2; Verursacht Hautreizungen.
Aquatic Acute 1; H400 Akut gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1; Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 3; H412 Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3; Schädlich für

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Einstufungskodierungen gelten für die reinen Inhaltsstoffe und geben nicht unbedingt die Einstufung des
Gemisches an. Die Einstufung und die Kennzeichnung des Gemisches sind in Abschnitt 2 aufgeführt.

Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt ist auf Grundlage der geltenden EU-Vorschriften und deutschen Vorschriften
erstellt. Es gibt den derzeitigen Stand der Kenntnisse wieder und ist keine vertragliche Zusicherung von
Qualitätseigenschaften des Produktes. Diese Angaben dürfen nicht geändert oder auf andere Produkte
übertragen werden. Vervielfältigung in unverändertem Zustand ist gestattet.

Abkürzungen
AGW Arbeitsplatz-Grenzwert.
BG Chemie Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).
LGK Lagerklasse.
PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch.
RCP-Methode Berechnungsmethode der Arbeitsplatz-Grenzwerte von Kohlenwasserstoffgemischen.
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe.
vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.
WGK Wassergefährdungsklasse.


